
Schriften zum Technikrecht

Herausgegeben von Prof. Dr. Michael Kloepfer, Berlin

Heft 12

Die Anwendbarkeit des europäischen
und nationalen Gentechnikrechts auf

gentechnisch veränderte Tiere
Zur Bedeutung der Risikobewertung als staatliche Pflicht

der Risikoregulierung bei Freisetzungen

Von Michael Möller

329 S. 2011

Print: h978-3-428-13508-0i € 82,–
E-Book: h978-3-428-53508-8i € 74,–

Print & E-Book: h978-3-428-83508-9i € 98,–

Der Einsatz transgener Pflanzen in der Landwirtschaft ist ein sehr
kontrovers diskutiertes Thema. Bislang kaum in den Fokus der Be-
trachtung ist jedoch die Verwendung transgener Tiere, beispiels-
weise in der Fischzucht, gerückt. Mit diesen neuartigen Anwen-
dungen verbunden sind aber auch neuartige Risiken für das Öko-
system, Sachgüter und die menschliche Gesundheit, die die Fragen
aufwerfen, ob und wie das geltende Gentechnikrecht auf gentech-
nisch veränderte Tiere anwendbar und für die Durchführung von
Freisetzungen geeignet ist. Es wird gezeigt, dass die normativen
Vorgaben des Gentechnikrechts auch neuartige Anwendungen der
Gentechnik erfassen. Diese Offenheit korrespondiert jedoch mit
der rechtsstaatlichen Verpflichtung, Verfassungs- und umwelt-
rechtliche Prinzipien wie die Verhältnismäßigkeit oder das Vor-
sorgeprinzip bei der Zulassungsentscheidung von Freisetzungen
besonders zu beachten. Diese Zulassungsentscheidung mündet in
der Beurteilung, ob die Verwendung transgener Organismen im
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Verhältnis zum Zweck der Freisetzung vertretbar ist. In dieser Ab-
wägung sind die Forschungsfreiheit sowie der Schutz des mensch-
lichen Lebens, der Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge und der
Schutz von Sachgütern zu berücksichtigen, indem zwischen den
grundgesetzlich geschützten Positionen praktische Konkordanz
herzustellen ist. Genehmigungsvoraussetzung ist ferner, dass alle
nach dem Stand von Wissenschaft und Technik erforderlichen
Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Schä-
digung der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu verhin-
dern. Es wird hier gezeigt, dass dies bei der Freisetzung transgener
Fische derzeit nicht der Fall ist, so dass Freisetzungen daher unzu-
lässig sind.
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